
 
 

Satzung der Black Rock Crawlers 
(Verein in Gründung / optional zur e.V.-Eintragung nutzbar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen „Black Rock Crawlers“. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in 32825 Blomberg. 

 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
4. Der Verein kann nach Eintragung den Zusatz „e.V.“ führen. 

 

§2 Zweck des Vereins 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des RC-Crawler-Sports und der 

Modelltechnik. 
 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
der §§ 51–68 AO. 
 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 

○ Durchführung gemeinsamer Fahrtrainings 
 

○ Organisation von RC-Crawler-Wettbewerben 
 

○ Förderung des technischen Wissens 
 

○ Bereitstellung eines gemeinschaftlichen Umfeldes 
 

○ Unterstützung von Anfänger*innen und Jugendlichen 
 

○ Öffentlichkeitsarbeit 
 

○ Pflege der Kameradschaft 
 

4. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 

 
 
 
 



§3 Mittelverwendung 
1. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

 
2. Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen. 

 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben begünstigt werden, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind. 
 

4. Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 

§4 Mitgliedschaft 
1. Mitglied kann jede natürliche Person werden, die den RC-Crawler-Sport unterstützt. 

 
2. Die Aufnahme erfolgt durch schriftlichen Antrag. 

 
3. Vor Aufnahme sollen drei Probetrainings absolviert werden. 

 
4. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten. 
 

5. Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

○ Austritt 
 

○ Ausschluss 
 

○ Tod 
 

6. Ein Austritt ist jederzeit zum Monatsende möglich. 
 

 
 
 
 
 
 



§5 Ausschluss von Mitgliedern 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es: 

● dem Verein schadet 
 

● grob gegen die Teamregeln verstößt 
 

● trotz Mahnung den Beitrag nicht zahlt 
 

● andere Mitglieder beleidigt oder gefährdet 
 

Der Ausschluss erfolgt durch Vorstandsbeschluss. 

§6 Mitgliedsbeiträge 
1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 5 €. 

 
2. Der Verein kann eine Beitragsordnung erstellen. 

 
3. Beiträge dienen ausschließlich: 

 
○ Material 

 
○ Pokale & Urkunden 

 
○ Eventkosten 

 
○ Versicherung (später) 

 
○ Raumnutzung 

 
○ Webseite & Software 

 

 
 
 
 
 



§7 Rechte der Mitglieder 
Mitglieder haben das Recht: 

1. an allen Vereinsaktivitäten teilzunehmen 
 

2. Anträge zu stellen 
 

3. an Mitgliederversammlungen teilzunehmen 
 

4. in den Vorstand gewählt zu werden 
 

§8 Pflichten der Mitglieder 
Mitglieder verpflichten sich: 

1. zu sportlichem und respektvollem Verhalten 
 

2. zum pfleglichen Umgang mit Vereinsmaterial 
 

3. zur aktiven Mithilfe bei Veranstaltungen 
 

4. zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen 
 

§9 Organe des Vereins 
1. Der Vorstand 

 
2. Die Mitgliederversammlung 

 
3. (Optional) Jugendvertretung 

 
4. (Optional) Beauftragte / Orga-Teams 

 

 
 
 
 



§10 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht mindestens aus: 

 
2. Vorsitzender 

 
3. Vorsitzender 

 
○ Kassenwart 

 
2. Der Vorstand wird für 2 Jahre gewählt. 

 
3. Wiederwahl ist zulässig. 

 
4. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. 

 
5. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. 

 

§11 Kassenprüfer 
1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für zwei Jahre. 

 
2. Diese dürfen nicht dem Vorstand angehören. 

 
3. Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Kassenprüfung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



§12 Mitgliederversammlung 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. 

 
2. Aufgaben: 

 
○ Wahl des Vorstands 

 
○ Wahl der Kassenprüfer 

 
○ Entgegennahme der Berichte 

 
○ Satzungsänderungen 

 
○ Beitragsordnung 

 
○ Entscheidungen über Anträge 

 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn 20% 

der Mitglieder dies verlangen. 
 

§13 Beschlussfassung 
1. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 
2. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

 
3. Satzungsänderungen erfordern 2/3 Mehrheit. 

 
4. Die Auflösung des Vereins erfordert 3/4 Mehrheit. 

 

 
 
 
 
 
 



§14 Datenschutz 
1. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur 

Mitgliederverwaltung. 
 

2. Es gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 

3. Jedes Mitglied hat das Recht auf: 
 

○ Auskunft 
 

○ Berichtigung 
 

○ Löschung 
 

○ Widerruf 
 

§15 Jugendförderung 
1. Der Verein fördert aktiv die Teilnahme von Jugendlichen am RC-Crawler-Sport. 

 
2. Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen an Events teilnehmen. 

 
3. Der Verein kann eine Jugendordnung einführen. 

 

§16 Ordnungen 
1. Der Verein kann folgende Ordnungen einführen: 

 
○ Beitragsordnung 

 
○ Geschäftsordnung 

 
○ Jugendordnung 

 
○ Eventordnung 

 
○ Kassenordnung 

 
2. Ordnungen werden durch den Vorstand beschlossen. 

 



§17 Auflösung des Vereins 
1. Die Auflösung kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 
 

2. Bei Auflösung fällt Vermögen an eine gemeinnützige Organisation zur Förderung des 
Sports. 
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